
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/10/10 4Ob49/95,
4Ob176/08y, 4Ob25/13z

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1995

Norm

ABGB §26

UWG §16 Abs2

Rechtssatz

Gradmesser für die Höhe des Schadens sind der von der betro4enen juristischen Person erlangte Ruf und seine durch

die Schwere der Wettbewerbsverletzung herbeigeführte Beeinträchtigung.

Entscheidungstexte

4 Ob 49/95

Entscheidungstext OGH 10.10.1995 4 Ob 49/95

Veröff: SZ 68/177

4 Ob 176/08y

Entscheidungstext OGH 20.01.2009 4 Ob 176/08y

Beisatz: Daran ist auch nach Kritik in der Lehre festzuhalten. (T1)

4 Ob 25/13z

Entscheidungstext OGH 23.05.2013 4 Ob 25/13z

Beisatz: Hier: Vorwurf bewusster Falschberichterstattung. (T2)
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